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(54) Bezeichnung: Rückenlehne für einen Stuhl, Sessel oder dgl.

(57) Hauptanspruch: Rückenlehne für einen Stuhl, Sessel
oder dgl. mit zwei durch Gummielemente (G) senkrecht an
einem Rückenlehnenträger gehaltenen Rückenschalen (L),
dadurch gekennzeichnet, dass die Gummielemente (G) in
ihrer Längsrichtung jeweils schräg nach oben außen zeigend
an den Rückenschalen (L) befestigt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rückenlehne für ei-
nen Stuhl, Sessel oder dgl.

[0002] Aus der DE 90 063 16 U1 ist eine Rücken-
lehne bekannt, die aus zwei senkrecht angeordne-
ten Rückenschalen L besteht, die durch Gummiele-
mente so an einer Querschiene 120 eines Rücken-
lehnenträgers befestigt sind, dass der Rücken einer
Person beim Zurücklehnen leicht angehoben wird,
was zur Entlastung des unteren Teils der Wirbelsäu-
le führt. Die Gummielemente sind in ihrer Längsrich-
tung senkrecht an den Rückenschalen befestigt. Die-
se Anordnung ist in den Fig. 1 und Fig. 3 dargestellt.

[0003] Eine solche Anordnung ist auch aus der
US 7 278 688 B1 bekannt, wobei die Rückenschalen
hier an einer gebogenen Querschiene des Rückenle-
henträgers befestigt und dadurch nach innen auf eine
sitzende Person zu gedreht sind.

[0004] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Rückenlehne für einen Stuhl,
Sessel oder dgl. zu schaffen, die den unteren Teil der
Hüfte einer sitzenden Person besser umfasst und so
den Lendenbereich wirksamer entlastet.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Rückenlehne für einen Stuhl, Sessel oder dgl.
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0007] Erfindungsgemäß sind die Gummielemente
in ihrer Längsrichtung schräg nach oben außen zei-
gend an den Rückenschalen befestigt. So wird ei-
ne wirksamere Entlastung im Lendenbereich erreicht,
da sich die Rückenschalen beim Gegenlehnen ei-
ner Person um die Längsachsen der Gummielemen-
te drehen und dadurch der untere Teil der Schalen
die Hüfte besser umfassen.

[0008] Nach einer Ausgestaltung sind zur besseren
Umschließung der Hüfte zudem die beiden Rücken-
schalen bereits in ihrer Ruhelage in Bezug auf die
Sitzrichtung etwa 20° nach innen auf eine sitzende
Person zu gedreht angebracht.

[0009] Weiterhin dient ein erweiterter horizontaler
Abstand der Rückenschalen voneinander von 6 bis 7
cm der besseren Umschließung der Hüften.

[0010] Dem gleichen Ziel gilt ein geringer Abstand
von 1 bis 2 cm von der Unterkante der Rückenscha-
len zur Sitzfläche.

[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
Zeichnung näher erläutert.

[0012] Es zeigt:

[0013] Fig. 1: eine Rückansicht auf eine Rückenleh-
ne nach dem Stand der Technik

[0014] Fig. 2: eine Rückansicht auf die erfindungs-
gemäße Rückenlehne

[0015] Fig. 3: eine Einzelheit der Verbindung von
Rückenschale und Querschiene nach dem Stand der
Technik

[0016] Fig. 4: eine Draufsicht auf eine Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Rückenlehne

[0017] Die in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigte Rückenleh-
ne weist zwei jeweils durch Gummielemente G an ei-
nem Querträger 120 eines Rückenlehnenträgers ge-
haltene Rückenschalen L auf. Die Gummielemente
(G) sind an den Rückenschalen (L) so befestigt, dass
sie in ihrer Längsrichtung bzw. mit ihren Längsach-
sen A nach oben außen zeigen.

[0018] Gegenüber dem Stand der Technik ist eine
Erweiterung des horizontalen Abstands der Rücken-
schalen von 6 bis 7 cm vorgesehen.

[0019] Der Abstand der Unterkante der Rücken-
schalen L zu einer Sitzfläche beträgt 1 bis 2 cm.

[0020] Wie Fig. 4 zeigt, ist zur besseren Umschlie-
ßung der Hüfte zudem die Querschiene 120 horizon-
tal derart gebogen, dass die beiden Schalen L bereits
in der Ruhelage um etwa 20° nach innen zeigen.

Patentansprüche

1.  Rückenlehne für einen Stuhl, Sessel oder dgl.
mit zwei durch Gummielemente (G) senkrecht an ei-
nem Rückenlehnenträger gehaltenen Rückenscha-
len (L), dadurch gekennzeichnet, dass die Gummi-
elemente (G) in ihrer Längsrichtung jeweils schräg
nach oben außen zeigend an den Rückenschalen (L)
befestigt sind.

2.    Rückenlehne nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rückenschalen (L) in ihrer
Ruhelage in Bezug auf die Sitzrichtung etwa 20° nach
innen auf eine sitzende Person zu gedreht ange-
bracht sind.

3.  Rückenlehne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rückenschalen (L) einen
horizontalen Abstand voneinander von 6 bis 7 cm ha-
ben.
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4.  Rückenlehne nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der untere Abstand
der Rückenschalen (L) zu einer zugeordneten Sitzflä-
che 1 bis 2 cm beträgt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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